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Wer ist ein Opfer? Der Opferbe-
griff in der Opferschutzrichtlinie 
Eine menschenrechtliche Analyse des Opferbegriffs 
aus geschlechtsspezifscher Perspektive 

SABINE MANDL, 
Politologin, Ludwig Boltzmann 

Institut für Grund- und 
Menschenrechte. 

JULIA PLANITZER, 
Juristin, Ludwig Boltzmann Institut 

für Grund- und Menschenrechte 
(2008–2020). 

Der Artikel befasst sich mit dem in der Opferschutzrichtlinie (Richtlinie 2012/29/EU) 
verwendeten Opferbegriff, der einer menschenrechtlichen Analyse unterzogen und aus 
einer Geschlechterperspektive beleuchtet wird. Gewalt und Opfer sind Kategorien, die 
durch soziale Prozesse gesellschaftlich konstruiert und anerkannt werden. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte haben sich Politik und Wissenschaft vermehrt mit den Bedürfnissen 
der Opfer bzw. mit der Entwicklung und Ausgestaltung von Opferrechten auseinander-
gesetzt. Dabei spielt es eine Rolle, wer als Opfer anerkannt und was als Gewalt defniert 
wird. Abhängig davon haben Gewaltbetroffene Anspruch auf Schutz- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen bzw. können sie spezifsche Rechte bei zivil- oder strafrechtlichen 
Verfahren geltend machen. Je nach Blickwinkel variieren allerdings die Begriffsbestim-
mungen und (menschen-)rechtlichen Defnitionen. Da (Menschen-)Rechte immer Aus-
druck von sozialer Realität sind, erscheint ein differenzierter Blick auf unterschiedliche 
Formen von Gewalt und Opferwerdung vor dem Hintergrund gesellschaftlich konstru-
ierter Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder relevant. Nach der Analyse der Entste-
hung des Opferbegriffs und der Anwendung der Opferschutzrichtlinie in ausgewählten 
europäischen Mitgliedstaaten schließt der Artikel mit Überlegungen zur Ratifkation 
des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Übereinkommen) durch die EU und deren 
möglichen rechtlichen und politischen Implikationen. 

1. EINFÜHRUNG Jahrhunderts erhalten von Gewalt Be-
Die Begriffe Opfer und Gewalt sind sozial troffene politische und wissenschaftliche 
konstruiert und spiegeln gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Opferrechte sowie 
Realität(en), die politisch ausverhandelt Unterstützungsprogramme beginnen sich 
und in Recht und Gesetzestexte gegossen zu entwickeln. Die Vereinten Nationen 
werden, wider. Erst mit dem Zeitalter der und der Europarat spielten dabei eine Vor-
Aufklärung im 18. Jahrhundert beginnt ei- reiterrolle, wohingegen die EU erst recht 
ne Auseinandersetzung mit der Krimino- spät begann, sich für den Schutz der Opfer 
logie, wobei im Zentrum die Bestrafung verantwortlich zu zeigen. Mit der EU-
des Täters bzw. der Täterin steht. Staat Opferschutzrichtlinie1 misst sie dem er-
und Politik blenden die Betroffenheit höhten Schutz von Opfern von Straftaten 
und die Bedürfnisse seitens der Opfer für allerdings strategische Priorität bei. Der 
lange Zeit aus. Erst seit Mitte des letzten Artikel2 der im Rahmen des EU-Projekts 
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„Rechte von Opfern physischer Gewalt: 
Verbesserter Zugang zu forensischen Un-
tersuchungen“ verfasst wurde, befasst sich 
mit der Entwicklung des Opferbegriffs 
aus internationaler wie auch europäischer 
Sicht und führt aus, welche Defnitionen 
Eingang in die Opferschutzrichtlinie ge-
funden haben. Zudem verweist das Kapitel 
zur geschlechtssensiblen Betrachtung auf 
die Bedeutung einer differenzierten Sicht-
weise. 

2. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE 
GEWALT UND IHRE OPFER – 
EINE ANNÄHERUNG 
Bevor auf den menschenrechtlichen Rah-
men und die Entstehung der Opferschutz-
richtlinie näher Bezug genommen wird, 
soll der Versuch unternommen werden, 
Gewalt und Opferwerdung mit einem dif-
ferenzierten gendersensiblen Blick zu ver-
orten. Erst Mitte des letzten Jahrhunderts 
rückte das Opfer ins Zentrum der krimi-
nologischen Forschung und Opferschutz-
programme. Zudem wurden Opferrechte 
im Strafprozess eingeführt.3 In dieser Zeit 
entstand auch die Viktimologie, die die 
Interaktion und das soziale Geschehen 
zwischen dem Täter bzw. der Täterin und 
dem Opfer in den Mittelpunkt ihres For-
schungsinteresses stellt. Hentig klassif-
zierte besonders anfällige Opferklassen, 
wie „junge und alte Menschen, Frauen, 
geistig Behinderte4, Migranten und Mi-
grantinnen“.5 Der Fokus der staatlichen 
Verbrechensprävention liegt nach wie vor 
auf einem zielgruppenspezifschen Ansatz, 
indem vor allem Menschen aus Opfergrup-
pen sensibilisiert werden sollen. 

Die konventionelle Viktimologie, die 
den möglichen Beitrag des Opfers in den 
Blick nimmt, setzt sich der Kritik aus, 
die unterschiedlichen Machtverhältnisse, 
welche sich aus der Verschränkung von 
Geschlecht, Alter, Klasse und Ethnie er-
geben, nicht entsprechend zu berücksichti-

gen. In den 1970er Jahren nimmt daher der 
Einfuss von feministischen Forscherinnen 
zu, die insbesondere die männliche Ge-
walt im privaten Raum sichtbar machten 
und als Ursache die männliche Vormacht-
stellung sowie die damit einhergehende 
gesellschaftliche Unterdrückung der Frau 
problematisierten.6 Nicht nur feminis-
tische Forscherinnen, sondern auch Frauen-
organisationen und -aktivistinnen thema-
tisierten häusliche Gewalt und Letztere 
forderten die Strafverfolgung von Tätern 
bzw. Täterinnen und Schutz für gewaltbe-
troffene Frauen. Diese Entwicklungen tru-
gen wesentlich dazu bei, dass 1993 in der 
„Wiener Erklärung“, dem Abschlussdoku-
ment der Menschenrechtskonferenz, erst-
mals Gewalt gegen Frauen als Menschen-
rechtsverletzung qualifiziert wurde.7 In 
der 1979 verabschiedeten UN-Konvention 
zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau (CEDAW) ist zwar ein 
sehr umfassender Diskriminierungs- und 
Gleichheitsansatz verankert, der Begriff 
Gewalt kommt aber im Wortlaut nicht 
vor. 1992 stellte der CEDAW-Ausschuss 
schließlich in seiner General Recommen-
dation Nr. 19 (GR 19) fest, dass Gewalt ge-
gen Frauen vom Diskriminierungsbegriff 
des Artikel 1 CEDAW erfasst und somit 
Teil der Konvention ist.8 Erstmals ver-
pfichtet das Istanbul-Übereinkommen des 
Europarats von 20119 Vertragsstaaten zu 
einer umfassenden und effektiven Gewalt-
schutzpolitik. Gewalt gegen Frauen wird 
darin sehr breit defniert (Artikel 3(a)): 
„Gewalt gegen Frauen wird als eine Men-
schenrechtsverletzung und eine Form der 
Diskriminierung der Frau verstanden und 
bezeichnet alle Handlungen geschlechts-
spezifscher Gewalt, die zu körperlichen, 
sexuellen, psychischen oder wirtschaft-
lichen Schäden oder Leiden bei Frauen 
führen oder führen können, einschließlich 
der Androhung solcher Handlungen, der 
Nötigung oder der willkürlichen Freiheits-
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entziehung, sei es im öffentlichen oder 
privaten Leben.“ 

Zusätzlich werden auch weitere Ge-
waltkontexte, von denen überproportional 
Frauen und Mädchen betroffen sind, auf-
gezählt: Zwangsheirat (Artikel 37), Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien (Arti-
kel 38) und Zwangsabtreibung sowie 
Zwangssterilisation (Artikel 39). Um die-
sem erweiterten Gewaltbegriff und den in 
dem Istanbul-Übereinkommen entwickel-
ten Rechtsnormen zu entsprechen, aktua-
lisierte der CEDAW-Ausschuss die GR 19 
und nahm 2017 die neue General Recom-
mendation Nr. 3510 an. 

Neben der Schaffung spezifischer 
Schutznormen wurde die Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen in den jünge-
ren UN-Menschenrechtsverträgen auch 
als Querschnittsverpfichtung verankert, 
sodass frauenspezifische (Schutz-)Be-
dürfnisse im Rahmen des jeweiligen 
sachlichen Anwendungsbereiches beson-
ders zu berücksichtigen sind.11 Der Arti-
kel 6 (1) der UN-Behindertenrechtskonven-
tion12 beispielsweise betont, dass Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen mehr-
facher Diskriminierung ausgesetzt sind 
und Vertragsstaaten in dieser Hinsicht 
Maßnahmen ergreifen müssen, um zu ge-
währleisten, dass sie alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten voll und gleichbe-
rechtigt genießen können. 

Auf die Frage, ob Frauen häufger von 
Gewalt betroffen sind als Männer, gibt es 
keine eindeutige Antwort. Auf der Grund-
lage von polizeilichen Kriminalitätssta-
tistiken und Victims Surveys, die auf straf-
rechtsrelevante Tatbestände13 fokussieren, 
erleben insgesamt Männer in einem grö-
ßeren Ausmaß Gewalt. Werden jedoch 
sozialwissenschaftliche Studien herange-
zogen, die an der subjektiv erlebten Ge-
waltbetroffenheit der Einzelnen ansetzen, 
sind Frauen überproportional von häus-
licher und sexueller Gewalt seitens (Ex-) 

Beziehungspartnern betroffen. Wohin-
gegen Männer vorwiegend Gewalt im 
öffentlichen Raum durch Bekannte und 
Fremde ausgesetzt sind.14 In diesem Kon-
text ist allerdings bedeutsam, was von den 
Betroffenen selbst als Gewalt definiert 
wird. Eine deutsche Studie macht deutlich, 
dass Männer tendenziell körperliche Aus-
einandersetzungen im öffentlichen Raum 
bis zu einem gewissen Grad als Streit un-
ter Männern, als Teil ihrer männlichen 
Normalität und nicht als Gewalterfahrung 
einordnen. Zudem erscheint sexuelle Ge-
walt in großem Ausmaß tabuisiert, weil 
sie als unmännlich erlebt wird.15 Bislang 
sind die Gewalterfahrungen von Männern 
zu wenig erforscht, um valide Aussagen 
über ihre Prävalenz und über die persön-
liche Betroffenheit von Männern treffen 
zu können. Dafür bräuchte es ein (neues) 
Bewusstsein und eine Sprache, die das 
Gewalterleben von Männern jenseits von 
Normalisierung und Tabuisierung offen-
legen könnte. Des Weiteren fehlt es bei-
spielsweise Menschen mit eingeschränkter 
Lautsprache und mehrfachen Behinderun-
gen oftmals an grundsätzlicher Sprech-
mächtigkeit, um über ihre gewaltsamen 
Erfahrungen berichten zu können. Zudem 
leben viele Menschen mit Behinderungen 
in Einrichtungen, wo strukturelle Gewalt 
ihre Autonomie und Selbstbestimmung 
häufg unverhältnismäßig einschränkt und 
interpersonale Gewalt fördert. Gewalt-
same Übergriffe, Verletzungen und Belei-
digungen sind oft Teil ihres gelebten All-
tags und werden nicht als Gewalt defniert. 
Das kann dazu führen, dass das Ausmaß 
ihrer Gewaltbetroffenheit unterrepräsen-
tiert ist, wie die Studie zu Erfahrungen und 
Prävention von Gewalt an Menschen mit 
Behinderungen in Österreich (2019) zeigt. 
In geschlechtsspezifscher Hinsicht bestä-
tigte aber auch diese Studie, dass Frauen 
mit Behinderungen – so wie Frauen ohne 
Behinderungen – signifkant häufger von 
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sexueller Gewalt im Vergleich zu Män-
nern mit und ohne Behinderungen betrof-
fen sind.16 

Die Zuschreibungen, mit denen Opfer 
bedacht werden, unterscheiden sich stark 
von denen, die Tätern bzw. Täterinnen 
zugeschrieben werden. Demnach ist das 
Bild eines Opfers charakterisiert durch 
Schwäche, Unterlegenheit, Wehrlosigkeit 
und Passivität, wohingegen Täter bzw. 
Täterinnen mit Dominanz, Stärke, Unab-
hängigkeit, Handlungsmacht und Durch-
setzungsfähigkeit assoziiert werden. Der 
Opferbegriff in Teilen der Jugendkultur 
wird häufig als abwertendes Schimpf-
wort anderen Menschen gegenüber ver-
wendet.17 Dies verdeutlicht, dass häufig 
Täter bzw. Täterinnen mit positiven – der 
Norm entsprechenden – und Opfer mit ne-
gativen – von der Norm abweichenden – 
Konnotationen assoziiert werden. Somit 
ergibt sich eine Bewertung, die auch in 
den Geschlechterpraktiken eingeschrie-
ben ist, wonach Opfer mit eher weiblichen 
Attributen und Täter bzw. Täterinnen mit 
männlichen bedacht werden. Diese darin 
zum Ausdruck gebrachte männliche Vor-
machtstellung bedient sich Strukturen 
der Unterdrückung, die in Ausgrenzung 
und Marginalisierung münden können. 
Connell begründet das Konzept der hege-
monialen Männlichkeit und die damit ver-
bundene männliche Dominanz im Patri-
archat. In diesem ist die Vielfältigkeit von 
Männlichkeit und Weiblichkeit und deren 
Relationen zueinander abgebildet und er-
laubt Machtbeziehungen, Dominanz und 
Unterordnung nicht nur zwischen Männern 
und Frauen, sondern auch unter Männern 
zu beleuchten.18 Männer erleben Gewalt 
von Männern und von Frauen, aber auch 
Frauen können Gewalt von Frauen ausge-
setzt sein. Neben dem Geschlecht spielen 
oftmals auch andere soziale Merkmale, 
wie Alter, Behinderung, Ethnie und sexu-
elle Orientierung bzw. deren Verschrän-

kungen eine Rolle. Geschlechter- und 
Ungleichheitsverhältnisse sind historisch 
gewachsen sowie sozial konstruiert und 
spiegeln sich in gesetzlichen Regelungen 
und politischen Handlungsmustern wider. 
Wie dargelegt, sind der Begriff Opfer und 
die damit assoziierten Zuschreibungen 
bzw. die unterschiedlichen Dimensionen 
von Gewalt sehr vielschichtig und da-
her kaum fass- und (re-)konstruierbar. Je 
nach Blickwinkel zeigt sich entweder ein 
recht enges (strafrechtlich begründetes) 
Verständnis von Gewalt, wie aus Sicht der 
Kriminologie und Viktimologie, oder es 
offenbart sich ein sehr breites Spektrum 
an Erzählungen über Verletzungen, Über-
griffen, Beeinträchtigungen und Folgen, 
die aus einer Betroffenenperspektive her-
aus formuliert werden. Bedeutsam dabei 
ist, dass den Begriffen Opfer und Gewalt 
immer eine geschlechtsspezifsche Dimen-
sion inhärent ist. 

3. DER MENSCHENRECHTLICHE 
RAHMEN FÜR DEN OPFERBE-
GRIFF 
In den folgenden Kapiteln wird darge-
stellt, wie sich die steigende Anerkennung 
der geschlechtsspezifschen Dimension im 
Zusammenhang mit den Begriffen Gewalt 
und Opfer im rechtlichen Rahmen aus-
wirkt. Dabei wird besonderes Augenmerk 
auf die Entstehung des Opferbegriffs in 
der Opferschutzrichtlinie gelegt und eine 
mögliche Auswirkung der breiten Defni-
tion von Gewalt gegen Frauen im Istanbul-
Übereinkommen auf die Defnitionen in 
der Opferschutzrichtlinie beleuchtet. 

Die Erklärung über Grundprinzipien 
der rechtmäßigen Behandlung von Ver-
brechensopfern und Opfern von Macht-
missbrauch19 stellt das erste Instrument 
auf internationaler Ebene dar, das Rechte 
von Opfern im Hinblick auf den Zugang 
zu Recht und gerechter Behandlung, Scha-
denersatz und Entschädigung defniert.20 

https://definiert.20
https://beleuchten.18
https://wendet.17
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Die Grundprinzipien aus 1985 werden 
daher auch oft als die Magna Charta der 
Opferrechte bezeichnet21 und defnieren 
„Opfer von Verbrechen“ und „Opfer von 
Machtmissbrauch“.22 Während sich die 
erste Opfergruppe auf Verbrechen im 
nationalen Strafrecht bezieht, erfüllen 
Opfer von Machtmissbrauch die Defni-
tion, wenn ein Schaden eintritt, der durch 
Handlungen oder Unterlassungen, „welche 
zwar noch keine Verstöße gegen das natio-
nale Strafrecht, dafür aber gegen interna-
tional anerkannte Menschenrechtsnormen 
darstellen.“23 Die weitere Ausgestaltung 
der Rechte der zwei Gruppen ist unter-
schiedlich und in Bezug auf Opfer von 
Machtmissbrauch von Vagheit geprägt.24 

Beiden Opferdefnitionen ist gemein, dass 
Opfer als Personen defniert werden, „die 
einzeln oder kollektiv durch Handlungen 
oder Unterlassungen (…) Schaden – ins-
besondere auch körperlichen oder psy-
chischen Schaden, seelisches Leid oder 
materielle Verluste – erlitten haben oder 
in ihren Grundrechten wesentlich beein-
trächtigt worden sind.“ 

In Bezug auf Familienangehörige von 
Opfern von Verbrechen definieren die 
Grundprinzipien, dass auch unmittelbare 
Familienangehörige oder Unterhaltsbe-
rechtigte des eigentlichen Opfers sowie 
Personen, die beim Eingreifen zur Hilfe-
leistung an bedrängte Opfer oder zur 
Verhütung einer Viktimisierung selbst zu 
Schaden gekommen sind, als Opfer zu be-
trachten sind.25 

Während sich die Grundprinzipien aus 
1985 vorrangig auf Opfer nationaler Straf-
taten konzentrieren, liegt der Fokus der 
20 Jahre später angenommenen Grundprin-
zipien auf Opfern internationaler Verbre-
chen. Die „Grundprinzipien und Leitlinien 
betreffend das Recht der Opfer von groben 
Verletzungen der internationalen Men-
schenrechtsnormen und schweren Verstö-
ßen gegen das humanitäre Völkerrecht auf 

Rechtsschutz und Wiedergutmachung“26 

baut die Rechte der in den Grundprinzipien 
von 1985 genannten Opfer von Machtmiss-
brauch erheblich aus. Begonnen hatten die 
Arbeiten an den 2005-Grundprinzipien be-
reits im Jahr 1989 mit einer Studie zu dem 
Recht auf Restitution, Entschädigung und 
Rehabilitation von Opfern schwerer Men-
schenrechtsverletzungen.27 Grundprinzip 8 
defniert Opfer von groben Verletzungen 
der internationalen Menschenrechtsnormen 
und schweren Verstößen gegen das huma-
nitäre Völkerrecht, wobei in weiten Teilen 
die Defnition jener der 1985-Grundprinzi-
pien entspricht. Es werden vier Kategorien 
von Opfern defniert: (1) Einzelpersonen, 
die unmittelbar Schaden erlitten haben, 
(2) Familie oder abhängige Angehörige des 
unmittelbaren Opfers, (3) Personen, die 
bei dem Versuch, eine Viktimisierung zu 
verhindern, Schaden erlitten haben, sowie 
(4) Opfergruppen („collective victims“), 
wie beispielsweise Bevölkerungsgruppen 
oder Organisationen.28 Die Defnition der 
2005-Grundprinzipien umfasst jedoch 
nicht juristische Personen, obwohl dies im 
Laufe der Verhandlungen versucht wurde 
einzufügen.29 

Auf europäischer Ebene nahm der Euro-
parat eine Pionierrolle in Bezug auf Rechte 
von Opfern von Verbrechen ein.30 Bereits 
1983 wird im Europäischen Übereinkom-
men über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten31 eine – wenn auch enge – 
Defnition für Opfer in der Präambel an-
geführt. Das Übereinkommen umfasst 
Opfer „vorsätzlicher Gewalttaten, die eine 
Körperverletzung oder Gesundheitsschä-
digung erlitten haben“ sowie unterhalts-
berechtigte Hinterbliebene von infolge 
solcher Straftaten verstorbenen Opfern.32 

Der Begriff wurde erweitert und bereits in 
der Empfehlung R(85)1133 wird darauf hin-
gewiesen, dass die Strafjustiz auch unter 
anderem auf psychische Verletzungen 
Rücksicht nehmen sollte. Erst in der Emp-

https://Opfern.32
https://einzuf�gen.29
https://Organisationen.28
https://schenrechtsverletzungen.27
https://gepr�gt.24
https://Machtmissbrauch�.22
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fehlung R(2006)8 über die Unterstützung 
der Opfer von Straftaten34 werden neben 
physischen Verletzungen auch psychische 
Verletzungen, seelisches Leid oder wirt-
schaftliche Verluste als mögliche Auswir-
kungen einer Straftat genannt. 

Groenhuijsen zeigt, dass es trotz Ent-
wicklungen und Fortschritten im Bereich 
der Rechte von Opfern unwahrscheinlich 
erscheint, dass es auf Ebene der Verein-
ten Nationen auf Grund einer „convention 
fatigue“ ein allgemeines Übereinkom-
men zu Rechten von Opfern geben wird. 
Allerdings lässt sich beobachten, dass so-
wohl auf internationaler Ebene sowie auf 
Ebene des Europarats dennoch zahlreiche 
Übereinkommen entwickelt wurden, die 
spezifische Maßnahmen für „besonders 
gefährdete“ Opfergruppen vorsehen.35 

Beispielsweise wurden im Jahr 2000 im 
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kin-
derhandels36, bestimmte Rechte für Opfer 
des Menschenhandels defniert. Das Über-
einkommen des Europarats zur Bekämp-
fung des Menschenhandels defniert „Op-
fer“ als alle natürlichen Personen, die dem 
Menschenhandel ausgesetzt sind.37 Ein 
weiteres Beispiel für ein Übereinkommen 
für eine spezifische Opfergruppe stellt, 
wie bereits oben ausgeführt, das Istanbul-
Übereinkommen zu Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt dar. Im folgenden 
Kapitel wird analysiert, in welcher Weise 
der Rahmen auf Ebene der Vereinten Na-
tionen und des Europarats den Opferbe-
griff in der Opferschutzrichtlinie beein-
fusst. 

4. DIE ENTWICKLUNG DES 
OPFERBEGRIFFS IN DER 
OPFERSCHUTZRICHTLINIE 
Im Vergleich mit den Vereinten Nationen 
sowie dem Europarat hat sich die EU erst 
spät mit den Opfern von Straftaten und 

ihren Rechten auseinandergesetzt.38 Der 
Rahmenbeschluss über die Stellung des 
Opfers im Strafverfahren39 aus dem Jahr 
2001 wird allerdings als Meilenstein der 
Opferrechte beschrieben, weil es das erste 
„hard-law instrument“ in diesem Bereich 
darstellt. Nachdem in den 1990er Jahren 
die EU stets die Meinung vertrat, dass sie 
keine Kompetenz im Bereich der Strafjus-
tiz hätte, änderte sich später diese Haltung, 
insbesondere auf Grund der Situation von 
sogenannten „cross-border victims“, also 
Personen, die außerhalb des Wohnsitzstaa-
tes Opfer einer Straftat wurden. Allerdings 
hätte eine alleinige Regelung der Situation 
dieser spezifischen Opfergruppe dazu 
führen können, dass diese andere oder 
mehr Rechte erhalten als Personen, die im 
Wohnsitzstaat Opfer werden. Dies hätte 
wiederum zu einem Widerspruch mit den 
EU-Grundfreiheiten geführt. Daher fel der 
Entschluss auf einen Rahmenbeschluss, 
der auf alle Opfer anwendbar ist.40 

Die Opferdefinition des Rahmenbe-
schlusses wurde wortgleich für den 
Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion (EK) für die Opferschutzrichtlinie 
übernommen.41 Das Konzept „beson-
ders gefährdeter Opfer“ („particularly 
vulnerable“) wird bereits im Rahmenbe-
schluss erwähnt sowie die Verpfichtung, 
dass diese Gruppe „eine ihrer Situation am 
besten entsprechende spezifsche Behand-
lung erfahren“ soll.42 Allerdings gibt der 
Rahmenbeschluss nicht vor, nach welchen 
Kriterien besonders gefährdete Opfer def-
niert werden sollen und überlässt diese den 
EU-Mitgliedstaaten.43 

Die EK veröffentlichte zwei Umsetzungs-
berichte zum Rahmenbeschluss (2004 und 
2009) und gelangte 2009 zum Schluss, 
dass die Durchführung dieses Rahmenbe-
schlusses „nicht zufriedenstellend“ ist.44 

Die mangelnde Umsetzung – zum Teil wohl 

https://EU-Mitgliedstaaten.43
https://�bernommen.41
https://auseinandergesetzt.38
https://vorsehen.35
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auch ausgelöst durch die sehr offene For-
mulierung und dem damit sehr großen 
Umsetzungsspielraum45 – war der Auslö-
ser für den Erlass der Opferschutzricht-
linie.46 

4.1 Analyse der Entstehung des Opfer-
begriffs in der Opferschutzrichtlinie 
Der Vorschlag der EK zur Defnition des 
Opferbegriffs unterscheidet sich nur un-
wesentlich von der fnalen Defnition in 
Artikel 2 der Opferschutzrichtlinie. Der 
Vorschlag defnierte „Opfer“ als „natür-
liche Personen, die eine Schädigung, ins-
besondere eine Beeinträchtigung ihrer kör-
perlichen oder geistigen Unversehrtheit, 
seelisches Leid oder einen wirtschaftlichen 
Verlust als direkte Folge einer Straftat er-
litten haben“ sowie „die Familienangehö-
rigen einer Person, die infolge einer Straf-
tat ums Leben gekommen ist“.47 Während 
der Ausschuss der Regionen anmerkte, 
dass der Opferbegriff zu breit sei und da-
mit auch Opfer von „Bagatellvergehen Zu-
gang zu (…) Verfahrensrechten“ erhielten, 
was zu hohen Kosten führen werde48, hatte 
der Europäische Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss (EWSA) Bedenken, dass durch 
den Begriff „natürliche Personen“ Unter-
nehmen und Organisationen vom Opfer-
begriff ausgeschlossen wären.49 Der fnale 
Text der RL 2012/29 bleibt dahingehend 
unverändert und umfasst daher juristische 
Personen nicht, was als Versäumnis einge-
schätzt wird.50 

Obwohl der Vorschlag noch vorsieht, 
dass Opfer eine Schädigung, „insbeson-
dere eine Beeinträchtigung ihrer körper-
lichen oder geistigen Unversehrtheit, see-
lisches Leid oder einen wirtschaftlichen 
Verlust“ erleiden, spricht der fnale Text 
der Richtlinie von körperlicher, geistiger 
oder seelischer Schädigung. Wie von Hilf 
aufgezeigt, fehlt in der deutschen Fas-
sung der Richtlinie der Hinweis auf eine 
demonstrative Aufzählung durch den Be-

griff „insbesondere“. Sexuelle Integrität 
ist beispielsweise nicht explizit aufgezählt 
und muss daher unter die breiten Katego-
rien körperlicher, geistiger oder seelischer 
Schädigung subsumiert werden.51 

Im Verlauf des Entstehungsprozesses 
wurde von verschiedenen Seiten ange-
merkt, dass die Defnition der Familien-
angehörigen einer Person, die infolge 
einer Straftat ums Leben gekommen ist, 
als Opfer zu eng gefasst sei. Die Folgenab-
schätzung in Vorbereitung des Vorschlags 
der EK für die Richtlinie zeigt verschie-
dene Varianten, unter anderem auch eine 
Variante mit einer breiteren Defnition von 
Familienangehörigen, die auch der Erklä-
rung der Vereinten Nationen über Grund-
prinzipien der rechtmäßigen Behandlung 
von Verbrechensopfern und Opfern von 
Machtmissbrauch entsprochen hätte.52 

Aus Kostengründen wurde für den Vor-
schlag jene Variante gewählt, die einen 
engen Familienangehörigenbegriff vor-
sieht.53 Der Vorschlag der EK sprach in 
Erwägungsgrund (Erwg) 9 davon, dass 
„[a]uch die Familienangehörigen der 
Opfer“ durch die Straftat einen Schaden 
erleiden, „vor allem die Hinterbliebenen 
eines ums Leben gekommenen Opfers“.54 

Angestoßen durch das Europäische Parla-
ment55 änderte sich die Formulierung nur 
wenig und in der fnalen Version der Richt-
linie heißt es in Erwägungsgrund 19: „Ins-
besondere können Familienangehörige 
einer Person, deren Tod direkte Folge einer 
Straftat ist, durch die Straftat einen Scha-
den erleiden. Daher sollten die Schutzmaß-
nahmen (…) auch diesen Familienange-
hörigen (…) zugute kommen.“56 Der Text 
in Artikel 2 zeigt, dass mit dem Ausdruck 
„diesen Familienangehörigen“ ausschließ-
lich Familienangehörige eines ums Leben 
gekommenen Opfers gemeint sind.57 Im 
Entstehungsprozess der Richtlinie später 
eingebrachte Stellungnahmen führten zu 
keiner Textänderung. Der EWSA merkte 

https://Opfers�.54
https://sieht.53
https://h�tte.52
https://werden.51
https://w�ren.49
https://linie.46


47 

.SIAK-JOURNAL1/2021

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

   
  
 
 

 
   

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

in seiner Stellungnahme an, dass auch 
viele überlebende Verbrechensopfer so 
schwere Verletzungen davontragen, „dass 
sie ein sehr hohes Maß an Unterstüt-
zung bei der Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit benötigen, um die Tat 
selbst anzuzeigen oder ihr Recht und ihre 
Ansprüche auf Schadenersatz vor Gericht 
einzuklagen, weshalb dies von den Ange-
hörigen oder anderen Hilfspersonen über-
nommen werden muss.“58 Auch seitens 
der Vereinten Nationen wird angemerkt, 
dass im Lichte der 1985-Grundprinzipien 
sowie der Empfehlung des Europarats 
R(2006)8 über die Unterstützung der Op-
fer von Straftaten59 der Begriff der Famili-
enangehörigen breiter gefasst werden soll-
te und nicht nur bei einem Todesfall einer 
Person auch Familienangehörige als Opfer 
defniert werden.60 In dem fnalen Text der 
Richtlinie (RL) 2012/29 wird ein enger 
Familienangehörigen-Begriff für die Def-
nition als Opfer verwendet, Familienange-
hörige haben jedoch Anspruch auf Rechte 
wie beispielsweise auf Schutzmaßnahmen 
oder Maßnahmen zum Schutz der Privat-
sphäre.61 

Um die Anzahl der Familienangehöri-
gen von Opfern begrenzen zu können, 
steht es den einzelnen Mitgliedstaaten 
offen, Verfahren einzuführen, welche die 
Zahl der Angehörigen im Einzelfall eruie-
ren.62 Dies wurde durch das Europäische 
Parlament vorgeschlagen.63 

Die Fragen darüber, welche Opfer als 
„besonders schutzbedürftig“64 einzustufen 
sind oder welche Opfer „besondere Schutz-
bedürfnisse“65 haben, nahmen in der Ent-
stehung der Richtlinie großen Raum ein. 
Im Vorschlag der EK wurden in Artikel 18 
(„Feststellung der besonderen Schutzbe-
dürftigkeit“, Artikel 22 RL 2012/29) in 
Absatz 1 und 2 vier besonders schutzbe-
dürftige Opfergruppen identifziert: Min-
derjährige, Menschen mit Behinderungen, 
Opfer sexueller Gewalt und Opfer von 

Menschenhandel. Erst in Absatz 3 wurde 
festgestellt, „dass sämtliche Opfer nach 
Maßgabe der innerstaatlichen Verfahren 
frühzeitig einer individuellen Begutach-
tung unterzogen werden, damit festge-
stellt werden kann ob sie (…) besonders 
geschützt werden müssen.“66 In mehreren 
Stellungnahmen zum Vorschlag wurden 
einerseits der Aufbau des Artikels, ver-
wendete Begriffe sowie die fehlende Auf-
zählung weiterer Opfergruppen kritisiert. 

Die Struktur und gewählte Formulierung 
führte zu Unklarheiten, ob die Liste der 
angeführten Opfergruppen abschließend 
ist oder nicht.67 Zudem zeigte der EWSA 
auf, dass es durch die Struktur des Arti-
kels 18 im Vorschlag zu einer möglichen 
Hierarchie zwischen einzelnen Opfergrup-
pen kommen könnte. Der Artikel sollte 
daher klären, dass die besondere Schutz-
bedürftigkeit aller Opfer durch eine indi-
viduelle Begutachtung eruiert wird.68 Wie 
vom Europäischen Parlament vorgeschla-
gen69, sollte daher der relevante Artikel mit 
der Feststellung, dass „Opfer (…) frühzei-
tig einer individuellen Begutachtung un-
terzogen werden“, beginnen. Die einzelnen 
Absätze des Artikels 18 (Artikel 22 
in RL 2012/29) wurden umgedreht und 
statt Auflistung von vier Opfergruppen 
wird in Artikel 22 (3) darauf hingewiesen, 
dass bestimmte Opfergruppen „besondere 
Aufmerksamkeit“ erhalten. Kinder werden 
per se als Opfer mit besonderen Schutz-
bedürfnissen defniert.70 

Die in Artikel 22 (3) aufgezählten Opfer-
gruppen „Opfer von Menschenhandel, 
Terrorismus, organisierter Kriminalität, 
Gewalt in engen Beziehungen, sexueller 
Gewalt oder Ausbeutung, geschlechtsbe-
zogener Gewalt oder Hassverbrechen und 
Opfer mit Behinderungen und Opfer im 
Kindesalter“ gehen weit über jene der vier 
im Vorschlag genannten Gruppen hin-
aus. Der Vorschlag beispielsweise enthielt 
keinen Verweis auf Opfer von geschlechts-

https://definiert.70
https://nicht.67
https://vorgeschlagen.63
https://sph�re.61
https://werden.60
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bezogener Gewalt oder von Gewalt in 
engen Beziehungen, was durch das Euro-
päische Parlament unter anderem einge-
fordert wurde.71 Weitere Opfergruppen, 
die im Rahmen einer individuellen Begut-
achtung besonders berücksichtigt werden 
sollen und im Vorschlag nicht explizit 
genannt wurden, sind Opfer von Terroris-
mus, organisierter Kriminalität, sexueller 
Ausbeutung und Hasskriminalität.72 La 
Strada International und PICUM (Platform 
for International Cooperation on Undocu-
mented Migrants) wiesen beispielsweise 
auf die besondere Lage von Migrantinnen 
und Migranten mit unsicherem Aufent-
haltsstatus hin, was in Artikel 18 ebenso 
berücksichtigt werden sollte.73 Dieser Vor-
schlag, sowie der Vorschlag auch Opfer 
von Folter zu berücksichtigen,74 fanden 
nicht Eingang in die Richtlinie. In der im 
Juni 2020 veröffentlichten EU-Strategie 
zu Opferrechten wird jedoch auf die be-
sondere Situation von Migrantinnen und 
Migranten mit unsicherem Aufenthalt hin-
gewiesen und die Strategie betont, dass 
die Opferschutzrichtlinie unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus der Person anwendbar 
ist.75 

Der Vorschlag defnierte bestimmte Op-
fergruppen als „besonders schutzbedürf-
tig“76, was beispielsweise vom Europäi-
schen Parlament kritisiert wurde, denn 
„[v]iele Opfer, einschließlich Opfer ge-
schlechtsbezogener Gewalt möchten nicht 
mit Schutzbedürftigkeit in Verbindung ge-
bracht werden“.77 Aus dem vom Parlament 
vorgeschlagenen „Opfer mit besonderen 
Bedürfnissen“ wurde im fnalen Text der 
Richtlinie „besondere Schutzbedürfnisse“. 

4.2 Anwendung des Opferbegriffs in 
den Mitgliedstaaten 
Die Umsetzung des Opferbegriffs auf 
nationaler Ebene ist in mehreren Mitglied-
staaten lückenhaft.78 In manchen Ländern 
fehlt eine Defnition von „Opfer“, oder der 

Umstand, dass auch Familienmitglieder 
von Personen, die durch ein Verbrechen 
ums Leben gekommen sind, als Opfer zu 
defnieren sind, wurde nicht in nationale 
Gesetze umgesetzt. Zudem zeigt sich auch 
eine lückenhafte Umsetzung von Rechten 
jener Familienangehörigen von Opfern, 
die nicht ums Leben gekommen sind.79 

Als Beispiele für eine Ausweitung des 
Opferbegriffs, der über die Richtlinie hin-
ausgeht, werden Finnland und Spanien ge-
nannt. In Finnland werden auch Personen 
als Opfer defniert, die durch eine Straftat 
belästigt oder gefährdet sind. In Spanien 
werden auch Familienmitglieder von ver-
missten Personen als Opfer defniert.80 

Die Umsetzung einer individuellen Be-
gutachtung laut Artikel 22 RL 2012/29 
wird als große Herausforderung betrach-
tet, was zu einer fehlenden Umsetzung in 
mehreren Staaten geführt hat.81 In einem 
Bericht des Europäischen Parlaments zur 
Umsetzung der Richtlinie 2012/29 fordert 
das Parlament die Mitgliedstaaten auf, 
„den Begriff ,Familienangehörige‘ – und 
andere Schlüsselbegriffe wie ,besonders 
schutzbedürftig‘ – breit auszulegen, damit 
die Liste möglicher Rechteinhaber nicht 
unnötig eingeschränkt wird“.82 

Im Folgenden wird betrachtet, unter wel-
chen Umständen ein Opfer als Opfer im 
Sinne der RL 2012/29 betrachtet werden 
kann. Grundsätzlich muss eine körperliche, 
geistige oder seelische Schädigung oder ein 
wirtschaftlicher Verlust als direkte Folge 
einer Straftat vorliegen.83 Damit wählt die 
Richtlinie ein Betroffenheitskonzept des 
Begriffs „Opfer“ im Gegensatz zu einem 
Rechtsgutskonzept (Opfer einer Straftat 
ist Trägerin bzw. Träger des durch den 
konkreten Straftatbestand geschützten 
Rechtsguts).84 Das Vorliegen einer Straf-
tat verlangt nicht, dass ein Täter oder 
eine Täterin ermittelt, gefasst, verfolgt 
oder verurteilt wurde.85 Allerdings sind 
„einzelstaatliche Verwaltungsverfahren 

https://wurde.85
https://Rechtsguts).84
https://vorliegen.83
https://wird�.82
https://definiert.80
https://l�ckenhaft.78
https://werden�.77
https://sollte.73
https://Hasskriminalit�t.72
https://wurde.71
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und Formalitäten (…) mit denen bestätigt 
wird, dass eine Person als Opfer gilt“ da-
von unberührt.86 Dieser Zusatz in Erwg 19 
der RL 2012/29 wurde erst auf Vorschlag 
des Europäischen Parlaments hin einge-
fügt.87 Das Europäische Parlament führt 
in einer Studie vier Länder an (Belgien, 
Frankreich, Litauen, Polen), in denen Op-
fer den Opferstatus beantragen müssen.88 

Der Zugang zu Opferunterstützungs-
diensten darf auch nicht davon abhängig 
gemacht werden, ob ein Opfer eine Straf-
tat einer zuständigen Behörde förmlich 
angezeigt hat,89 was in manchen EU-Mit-
gliedstaaten nicht entsprechend umgesetzt 
ist. In einem EU-Mitgliedstaat beispiels-
weise haben ausschließlich Opfer von 
häuslicher Gewalt Zugang zu Unterstüt-
zungsdiensten, obwohl sie keine Anzeige 
erstatten.90 Die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) zeigt in ih-
rer Forschung, dass der Zugang zu Unter-
stützungsdiensten im Zeitraum vor einer 
förmlichen Anzeige essentiell ist, um da-
mit den Schritt zu einer Anzeige für das 
Opfer zu verbessern. Opfer sind eher dazu 
geneigt, Anzeige zu erstatten, wenn sie 
zuvor durch eine spezialisierte Einrich-
tung eingehend informiert und unterstützt 
wurden.91 

In Bezug auf Opfer von geschlechtsspe-
zifscher Gewalt könnte die Defnition des 
Begriffs Opfer in der RL 2012/29 pro-
blematisch sein, da diese auf eine Schädi-
gung beruht, die eine direkte Folge einer 
Straftat ist. Sollten bestimmte Formen 
von geschlechtsspezifscher Gewalt nicht 
als Straftat auf nationalstaatlicher Ebene 
defniert sein, würde das bedeuten, dass 
Opfer dieser Formen von Gewalt nicht 
unter dem Opferbegriff der Richtlinie fal-
len.92 Das Istanbul-Übereinkommen hin-
gegen verfolgt einen breiteren Ansatz für 
die Opferdefinition, da der Opferstatus 
nicht an einen Straftatbestand geknüpft 
ist.93 Es verlangt die Kriminalisierung 

von psychischer Gewalt und Nachstellung 
(„Stalking“)94, wobei mehrere EU-Mit-
gliedstaaten Nachstellung/Stalking als 
Form der geschlechtsspezifschen Gewalt 
bisher nicht als Strafrechtstatbestand def-
niert haben.95 

4.3 Überlegungen zur Ratifkation des 
Istanbul-Übereinkommens im Hinblick 
auf die Opferschutzrichtlinie 
Artikel 75 des Istanbul-Übereinkommens 
erlaubt eine Ratifikation des Überein-
kommens durch die EU. Der Prozess der 
EU startete im Jahr 2015 mit der Veröf-
fentlichung einer Roadmap der EK.96 Das 
Europäische Parlament hat von Anfang 
an den Prozess unterstützt.97 Am 13. Juni 
2017 hat die EU das Übereinkommen un-
terzeichnet, jedoch noch nicht ratifziert. 
Im Falle der Ratifzierung wären die Uni-
onsorgane völkerrechtlich verpfichtet, das 
Übereinkommen innerhalb des unions-
rechtlichen Kompetenzrahmens umfas-
send umzusetzen.98 Es wird angenommen, 
dass, im Falle der Ratifzierung durch die 
EU, spezifischere Richtlinien erlassen 
werden müssen, um allen Vorgaben des 
Übereinkommens gerecht zu werden. Die 
Richtlinie 2012/29 verweist zwar auf Ge-
walt gegen Frauen, hat aber einen breiteren 
Anwendungsbereich und ist daher nicht 
spezifsch genug im Hinblick auf Opfer 
von Gewalt gegen Frauen.99 Es wäre daher 
notwendig, zu überprüfen, ob die EU nicht 
weitere Richtlinien erlassen müsste, die 
genauer auf bestimmte Formen der Gewalt 
gegen Frauen eingehen.100 

Der Opferbegriff des Istanbul-Überein-
kommens ist, wie bereits erwähnt, breiter 
als jener der Opferschutzrichtlinie. Die 
Richtlinie verlangt eine Schädigung oder 
einen wirtschaftlichen Verlust als direkte 
Folge einer Straftat, wohingegen das 
Übereinkommen eine natürliche Person 
als Opfer bezeichnet, die oder der Gegen-
stand von häuslicher Gewalt oder Gewalt 

https://Frauen.99
https://umzusetzen.98
https://unterst�tzt.97
https://haben.95
https://wurden.91
https://erstatten.90
https://m�ssen.88
https://unber�hrt.86
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gegen Frauen ist.101 Allerdings müssen die 
unter Artikel 3 (a) und (b) des Überein-
kommens aufgeführten Handlungen, wie 
beispielsweise psychische oder wirtschaft-
liche Gewalt, nicht notwendigerweise auch 
strafbare Handlungen sein.102 Nachdem 
die Handlungen nicht unbedingt Straf-
taten sein müssen, verlangt das Überein-
kommen auch einen Schutz von Opfern, 
der nicht an ein Verfahren gebunden ist.103 

Zudem ist der Opferbegriff des Istan-
bul-Übereinkommens in einer weiteren 
Hinsicht breiter als jener der Richtlinie 
2012/29. Die Richtlinie spricht von einer 
natürlichen Person, die eine „Schädigung 
oder einen wirtschaftlichen Verlust (…) er-
litten hat“.104 Das Übereinkommen hinge-
gen spricht von Handlungen geschlechts-
spezifscher Gewalt, die zu „Schäden oder 
Leiden der Frauen führen oder führen 
können“.105 Der Überwachungsmechanis-
mus des Übereinkommens GREVIO zeigt 
im Evaluierungsbericht zu Portugal ein 
Beispiel für eine zu enge Defnition des 
Opfers. In Portugal spricht das Gesetz von 
einem Leiden oder Schaden, der direkte 
Folge einer Handlung oder Unterlassung 
im Zusammenhang mit häuslicher Ge-
walt steht. Dies würde nicht jene Hand-
lungen umfassen, die zu Schäden oder 
Leiden führen können.106 Zudem wird in 
Portugal der Status als Opfer von häus-
licher Gewalt erst nach einer Anzeige bei 
Strafverfolgungsbehörden zuerkannt, was 
bedeutet, dass Opfer, die keine Anzeige 
erheben wollen, nicht den Opferstatus er-
halten. GREVIO unterstreicht, dass alle 
Opfer Zugang zu Unterstützung erhalten 
müssen, unabhängig davon, ob der Status 
als Opfer verliehen wurde oder nicht.107 

5. CONCLUSIO 
Die Entwicklung des Opferbegriffs und 
die damit verbundenen Gewaltformen zei-
gen, dass sich das enge Verständnis von 
Gewalt auf rein physische Formen, das 

noch in den 1980er Jahren dominierte, um 
weitere Dimensionen, wie psychische und 
wirtschaftliche Schädigung, erweiterte. 
Bemerkenswert ist allerdings, dass die 
Opferschutzrichtlinie sexuelle Gewalt 
nicht explizit erwähnt, sondern „nur“ 
unter physische und psychische Schäden 
subsumiert. Im Istanbul-Übereinkommen 
nehmen sexuelle Gewalt (Artikel 36) und 
sexuelle Belästigung (Artikel 40) wiede-
rum einen wichtigen Stellenwert ein und 
im Artikel 25 werden Vertragsstaaten 
eigens aufgefordert, spezialisierte Unter-
stützungsstrukturen für Opfer von sexu-
eller Gewalt bereitzustellen. Hier lassen 
sich klare Unterscheidungen bei der De-
finition bzw. Gewichtung von sexueller 
Gewalt in der Opferschutzrichtlinie vs. 
Istanbul-Übereinkommen feststellen. Die 
Opferschutzrichtlinie stellt zwar einen Ge-
schlechterbezug her, indem Frauen unter 
den „Opfern mit besonderen Schutzbe-
dürfnissen“ genannt werden, jedoch fndet 
sexuelle Gewalt – von der überproportional 
Frauen und Mädchen betroffen sind – im 
Opferbegriff (Artikel 2) keine eigene Er-
wähnung. 

Ein mögliches Spannungsfeld zwischen 
dem Istanbul-Übereinkommen und der 
Opferschutzrichtlinie könnte sich aus Vor-
gehensweisen in den Ländern ergeben, 
die defnieren, ab wann einer Person der 
„Opferstatus“ zuerkannt wird, wie das 
obige Beispiel zu Portugal illustriert hat. 
GREVIO betont ganz klar, dass alle von 
Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen, 
unabhängig davon, ob sie formal einen 
Opferstatus besitzen, Zugang zu allen Un-
terstützungsdiensten erhalten müssten.108 

Da allerdings laut der Opferschutzricht-
linie „einzelstaatliche Verwaltungsverfah-
ren und Formalitäten (…) mit denen bestä-
tigt wird, dass eine Person als Opfer gilt“ 
davon unberührt sind109, bleibt offen, ob 
alle Opfer in den einzelnen Ländern von 
den in der Opferschutzrichtlinie veran-



51 

.SIAK-JOURNAL1/2021

 

 

    
 
 

 
  

 

   
      

 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

kerten Rechten auch tatsächlich Gebrauch 
machen können. 

Ein Bericht der Europäischen Kommis-
sion über die Umsetzung der Richtlinie 
von 2020 stellt fest, dass es in einigen Mit-
gliedstaaten eine fehlende Übereinstim-
mung in Bezug auf die Begriffsdefnition 
von Opfer gibt. Entweder gäbe es keine 
Defnition von Opfer oder keine Präzisie-
rung hinsichtlich der Einbeziehung von 
Familienangehörigen, was zur Einschrän-
kung von deren Rechte geführt habe. Hin-
sichtlich der praktischen Durchführung 
der Richtlinie wurden in den meisten 
Mitgliedstaaten Mängel bei der Umset-
zung einiger wichtiger Bestimmungen der 
Richtlinie festgestellt, wie etwa beim Zu-

gang zu Informationen, Unterstützungs-
diensten und Schutz im Einklang mit den 
individuellen Bedürfnissen der Opfer. Die 
Bestimmungen über die Verfahrensrechte 
und die Wiedergutmachung scheinen we-
niger problematisch zu sein.110 

Im Falle einer Ratifzierung des Istan-
bul-Übereinkommens durch die EU müs-
sen spezifsche Richtlinien erlassen wer-
den, die dem breiten Gewaltbegriff des 
Istanbul-Übereinkommens entsprechen 
und die Vertragsstaaten verpfichten, ad-
äquate Schutz- und Unterstützungsstruk-
turen zu etablieren. Damit können noch 
bestehende Lücken im Gewaltschutz in 
einzelnen Staaten geschlossen werden. 
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